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Der Teilnahmeantrag ist bitte vollständig auszufüllen bzw. Zutreffendes anzukreuzen. 

Die Person(en), die den Teilnahmeantrag rechtsverbindlich abgibt/abgeben, ist/sind 

in Textform am Ende des Formulars anzugeben. 

 

A. Allgemeine Informationen 

Name des Bewerbers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anschrift  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rechtsform   
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B. Eigenerklärungen zu Ausschlussgründen  

I. Ausschlussgründe nach § 123 GWB 

Ich erkläre / Wir erklären, dass ich/wir keine der zwingenden Ausschlussgründe gemäß 

§ 123 GWB erfüllen: 

 Ja 

 Nein 

 Falls Nein: Nachweise der Selbstreinigung gemäß § 125 GWB liegen bei. 

§ 123 GWB – Zwingende Ausschlussgründe  

(1) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 

Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine Person, 

deren Verhalten nach Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder 

gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 

rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: 

1. § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des 

Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des 

Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),  

2. § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an 

einer solchen Tat, 

3. § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche),  

4. § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der 

Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder 

in ihrem Auftrag verwaltet werden,  

5. § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den 

Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der 

Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,  

6. § § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen 

Verkehr), §§ 299a und 299b des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im 

Gesundheitswesen),  

7. § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern) 

oder § 108f des Strafgesetzbuchs (unzulässige Interessenwahrnehmung),  

8. den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils 

auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale 

Bedienstete),  

9. Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung 

ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) 

oder  
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10. den §§ 232 und 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis 233a des Strafgesetzbuchs 

(Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft unter 

Ausnutzung einer Freiheitsberaubung).  

(2) Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne des Absatzes 1 stehen eine 

Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften 

anderer Staaten gleich.  

(3) Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, 

wenn diese Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu 

gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von 

Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.  

(4) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 

Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren aus, wenn  

1. das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder 

Beiträgen zur Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch eine 

rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt 

wurde oder  

2. die öffentlichen Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer 

Verpflichtung nach Nummer 1 nachweisen können.  

Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch 

nachgekommen ist, dass es die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, 

Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis- und 

Strafzuschlägen verpflichtet hat.  

(5) Von einem Ausschluss nach Absatz 1 kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden 

Gründen des öffentlichen Interesses geboten ist. Von einem Ausschluss nach Absatz 4 Satz 1 

kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses 

geboten ist oder ein Ausschluss offensichtlich unverhältnismäßig wäre. § 125 bleibt unberührt. 
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II. Ausschlussgründe nach § 124 GWB  

Ich erkläre / Wir erklären, dass ich/wir keine der fakultativen Ausschlussgründe gemäß 

§ 124 GWB erfüllen: 

 Ja 

 Nein 

 Falls Nein: Nachweise der Selbstreinigung gemäß § 125 GWB liegen bei. 

§ 124 GWB – Fakultative Ausschlussgründe  

(1) Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 

Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 

Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn 

1. das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende 

umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat,  

2. das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein 

Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden 

ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, sich 

das Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt 

hat,  

3. das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere 

Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt 

wird; § 123 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden,  

4. der öffentliche Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das 

Unternehmen mit anderen Unternehmen Vereinbarungen getroffen oder 

Verhaltensweisen aufeinander abgestimmt hat, die eine Verhinderung, Einschränkung 

oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,  

5. ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die 

Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen 

Person bei der Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der 

durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden 

kann,  

6. eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die 

Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese 

Wettbewerbsverzerrung nicht durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen 

beseitigt werden kann,  

7. das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren 

öffentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft 

erfüllt hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer 

vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat,  
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8. das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine 

schwerwiegende Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in 

der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln, oder  

9. das Unternehmen  

a) versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in 

unzulässiger Weise zu beeinflussen,  

b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige 

Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder  

c) fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die 

Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen 

könnten, oder versucht hat, solche Informationen zu übermitteln.  

(2) § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, § 98c des Aufenthaltsgesetzes, § 19 des 

Mindestlohngesetzes, § 21 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes und § 22 des 

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2959) bleiben unberührt. 

 

III. Ausschlussgründe nach § 22 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) 

Ich erkläre / Wir erklären, dass ich/wir meine(n)/unsere(n) Hauptverwaltung, 

Hauptniederlassung, Verwaltungssitz oder satzungsmäßigen Sitz im Inland haben und in der 

Regel mindestens 1.000 Arbeitnehmer im Inland beschäftigen, wobei ins Ausland entsandte 

Arbeitnehmer erfasst sind.  

 Ja 

 Nein 

 

Sofern „Nein“ erklärt wird, sind keine weiteren Angaben unter III. erforderlich. 
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Ich erkläre / Wir erklären, dass die Voraussetzungen für einen Ausschluss nach § 22 LkSG in 

Verbindung mit § 24 LkSG bei mir / bei uns nicht vorliegen.  

 Ja 

 Nein 

 Falls Nein: Nachweise der Selbstreinigung gemäß § 125 GWB liegen bei. 

§ 22 LkSG – Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge 

 

(1) Von der Teilnahme an einem Verfahren über die Vergabe eines Liefer-, Bau- oder 

Dienstleistungsauftrags der in den §§ 99 und 100 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

genannten Auftraggeber sollen Unternehmen bis zur nachgewiesenen Selbstreinigung nach § 125 

des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ausgeschlossen werden, die wegen eines 

rechtskräftig festgestellten Verstoßes nach § 24 Absatz 1 mit einer Geldbuße nach Maßgabe von 

Absatz 2 belegt worden sind. Der Ausschluss nach Satz 1 darf nur innerhalb eines angemessenen 

Zeitraums von bis zu drei Jahren erfolgen. 

(2) Ein Ausschluss nach Absatz 1 setzt einen rechtskräftig festgestellten Verstoß mit einer Geldbuße 

von wenigstens einhundertfünfundsiebzigtausend Euro voraus. Abweichend von Satz 1 wird 

1. in den Fällen des § 24 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 24 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 ein 

rechtskräftig festgestellter Verstoß mit einer Geldbuße von wenigstens eine Million 

fünfhunderttausend Euro, 

2. in den Fällen des § 24 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 24 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 ein 

rechtskräftig festgestellter Verstoß mit einer Geldbuße von wenigstens zwei Millionen Euro und 

3. in den Fällen des § 24 Absatz 3 ein rechtskräftig festgestellter Verstoß mit einer Geldbuße von 

wenigstens 0,35 Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes vorausgesetzt. 

(3) Vor der Entscheidung über den Ausschluss ist der Bewerber zu hören. 

 

§ 24 – Bußgeldvorschriften  

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 4 Absatz 3 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Festlegung getroffen ist, 

2. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 oder § 9 Absatz 3 Nummer 1 eine Risikoanalyse nicht, nicht richtig, 

nicht vollständig oder nicht rechtzeitig durchführt, 

3. entgegen § 6 Absatz 1 eine Präventionsmaßnahme nicht oder nicht rechtzeitig ergreift, 

4. entgegen § 6 Absatz 5 Satz 1, § 7 Absatz 4 Satz 1 oder § 8 Absatz 5 Satz 1 eine Überprüfung 

nicht oder nicht rechtzeitig vornimmt, 

5. entgegen § 6 Absatz 5 Satz 3, § 7 Absatz 4 Satz 3 oder § 8 Absatz 5 Satz 2 eine Maßnahme nicht 

oder nicht rechtzeitig aktualisiert, 
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6. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 eine Abhilfemaßnahme nicht oder nicht rechtzeitig ergreift, 

7. entgegen 

a) § 7 Absatz 2 Satz 1 oder 

b) § 9 Absatz 3 Nummer 3 

ein Konzept nicht oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder nicht rechtzeitig umsetzt, 

8. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 9 Absatz 1, nicht dafür sorgt, dass ein 

Beschwerdeverfahren eingerichtet ist, 

9. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 2 eine Dokumentation nicht oder nicht mindestens sieben Jahre 

aufbewahrt, 

10. entgegen § 10 Absatz 2 Satz 1 einen Bericht nicht richtig erstellt, 

11. entgegen § 10 Absatz 2 Satz 1 einen dort genannten Bericht nicht oder nicht rechtzeitig öffentlich 

zugänglich macht, 

12. entgegen § 12 einen Bericht nicht oder nicht rechtzeitig einreicht oder 

13. einer vollziehbaren Anordnung nach § 13 Absatz 2 oder § 15 Satz 2 Nummer 2 zuwiderhandelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann geahndet werden 

1. in den Fällen des Absatzes 1 

a) Nummer 3, 7 Buchstabe b und Nummer 8 

b) Nummer 6 und 7 Buchstabe a 

mit einer Geldbuße bis zu achthunderttausend Euro, 

2. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1, 2, 4, 5 und 13 mit einer Geldbuße bis zu 

fünfhunderttausend Euro und 

3. in den übrigen Fällen des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu hunderttausend Euro. 

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 und 2 ist § 30 Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes über 

Ordnungswidrigkeiten anzuwenden. 

(3) Bei einer juristischen Person oder Personenvereinigung mit einem durchschnittlichen 

Jahresumsatz von mehr als 400 Millionen Euro kann abweichend von Absatz 2 Satz 2 in Verbindung 

mit Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nummer 6 oder 7 

Buchstabe a mit einer Geldbuße bis zu 2 Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes geahndet 

werden. Bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahresumsatzes der juristischen Person oder 

Personenvereinigung ist der weltweite Umsatz aller natürlichen und juristischen Personen sowie aller 

Personenvereinigungen der letzten drei Geschäftsjahre, die der Behördenentscheidung 

vorausgehen, zugrunde zu legen, soweit diese Personen und Personenvereinigungen als 

wirtschaftliche Einheit operieren. Der durchschnittliche Jahresumsatz kann geschätzt werden. 

(4) Grundlage für die Bemessung der Geldbuße bei juristischen Personen und 

Personenvereinigungen ist die Bedeutung der Ordnungswidrigkeit. Bei der Bemessung sind die 

wirtschaftlichen Verhältnisse der juristischen Person oder Personenvereinigung zu berücksichtigen. 

Bei der Bemessung sind die Umstände, insoweit sie für und gegen die juristische Person oder 

Personenvereinigung sprechen, gegeneinander abzuwägen. Dabei kommen insbesondere in 

Betracht: 
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1. der Vorwurf, der den Täter der Ordnungswidrigkeit trifft, 

2. die Beweggründe und Ziele des Täters der Ordnungswidrigkeit, 

3. Gewicht, Ausmaß und Dauer der Ordnungswidrigkeit, 

4. Art der Ausführung der Ordnungswidrigkeit, insbesondere die Anzahl der Täter und deren Position 

in der juristischen Person oder Personenvereinigung, 

5. die Auswirkungen der Ordnungswidrigkeit, 

6. vorausgegangene Ordnungswidrigkeiten, für die die juristische Person oder Personenvereinigung 

nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, auch in Verbindung mit § 130 des Gesetzes 

über Ordnungswidrigkeiten, verantwortlich ist, sowie vor der Ordnungswidrigkeit getroffene 

Vorkehrungen zur Vermeidung und Aufdeckung von Ordnungswidrigkeiten, 

7. das Bemühen der juristischen Person oder Personenvereinigung, die Ordnungswidrigkeit 

aufzudecken und den Schaden wiedergutzumachen, sowie nach der Ordnungswidrigkeit getroffene 

Vorkehrungen zur Vermeidung und Aufdeckung von Ordnungswidrigkeiten, 

8. die Folgen der Ordnungswidrigkeit, die die juristische Person oder Personenvereinigung getroffen 

haben. 

(5) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über 

Ordnungswidrigkeiten ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. 

Für die Rechts- und Fachaufsicht über das Bundesamt gilt § 19 Absatz 1 Satz 2 und 3. 

 

IV. Eigenerklärung nach § 19 Abs. 3 Mindestlohngesetz (MiLoG) 

Ich / Wir erkläre(n), dass die Voraussetzungen für einen Ausschluss nach § 19 Abs. 1 MiLoG 

bei mir / bei uns nicht vorliegen.  

 Ja 

 Nein 

§ 19 MiLoG - Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge: 

(1) Von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau- oder 

Dienstleistungsauftrag der in §§ 99 und 100 des Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen genannten Auftraggeber sollen Bewerberinnen oder 

Bewerber für eine angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung 

ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, die wegen eines Verstoßes nach § 

21 mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden 

sind. 
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(3) Öffentliche Auftraggeber nach Absatz 2 fordern im Rahmen ihrer Tätigkeit beim 

Gewerbezentralregister Auskünfte über rechtskräftige Bußgeldentscheidungen 

wegen einer Ordnungswidrigkeit nach § 21     Absatz 1 oder Absatz 2 an oder 

verlangen von Bewerberinnen oder Bewerbern eine Erklärung, dass die 

Voraussetzungen für einen Ausschluss nach Absatz 1 nicht vorliegen. Im Falle einer 

Erklärung der Bewerberin oder des Bewerbers können öffentliche Auftraggeber 

nach Absatz 2 jederzeit zusätzlich Auskünfte des Gewerbezentralregisters nach § 

150 a der Gewerbeordnung anfordern. 

 

Der öffentliche Auftraggeber kann auch im Falle der vorstehenden Erklärung jederzeit 

zusätzliche Auskünfte des Gewerbezentralregisters nach § 150a der Gewerbeordnung 

anfordern, § 19 Abs. 3 MiLoG. 

V. Eigenerklärung Russland 

Die nachfolgende Erklärung gebe/n ich/wir verbindlich ab: 

1. Der Bieter/Bewerber gehört nicht zu den in Artikel 5 k) Absatz 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates 

vom 8. April 2022 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, 

die die Lage in der Ukraine destabilisieren, genannten Personen oder Unternehmen, die 

einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen,  

a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die 

Niederlassung des Bewerbers/Bieters in Russland, 

b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die 

eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten 

von Anteilen im Umfang von mehr als 50%, 

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von 

Personen oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b 

zutrifft. 

2. Die am Auftrag als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren 

Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in 

Anspruch genommen werden, beteiligten Unternehmen, auf die mehr als 10 % des 
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Auftragswerts entfällt, gehören ebenfalls nicht zu dem in der Vorschrift genannten 

Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift. 

3. Es wird bestätigt und sichergestellt, dass auch während der Vertragslaufzeit keine als 

Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im 

Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen 

werden, beteiligten Unternehmen eingesetzt werden, auf die mehr als 10 % des 

Auftragswerts entfällt. 

Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der 

Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 lautet wie folgt: 

(1)   Es ist verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen, die in den Anwendungsbereich der 

Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe sowie unter Artikel 10 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 

Buchstaben a bis e, Absatz 8, Absatz 9 und Absatz 10 und die Artikel 11, 12, 13 und 14 der Richtlinie 

2014/23/EU, unter die Artikel 7 und 8, Artikel 10 Buchstaben b bis f und h bis j der Richtlinie 

2014/24/EU, unter Artikel 18, Artikel 21 Buchstaben b bis e und g bis i, Artikel 29 und Artikel 30 der 

Richtlinie 2014/25/EU und unter Artikel 13 Buchstaben a bis d, f bis h und j der Richtlinie 2009/81/EG 

fallen, an folgende Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu vergeben bzw. Verträge mit 

solchen Personen, Organisationen oder Einrichtungen weiterhin zu erfüllen: 

a) russische Staatsangehörige oder in Russland niedergelassene natürliche oder juristische Personen, 

Organisationen oder Einrichtungen, 

b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50 % unmittelbar 

oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten werden, oder 

c) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf 

Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln, 

auch solche, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, Unterauftragnehmer, Lieferanten oder 

Unternehmen, deren Kapazitäten im Sinne der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe in 

Anspruch genommen werden. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden die Vergabe oder die Fortsetzung der 

Erfüllung von Verträgen genehmigen, die bestimmt sind für 

a) den Betrieb ziviler nuklearer Kapazitäten, ihre Instandhaltung, ihre Stilllegung, die Entsorgung ihrer 

radioaktiven Abfälle, ihre Versorgung mit und die Wiederaufbereitung von Brennelementen und die 

Weiterführung der Planung, des Baus und die Abnahmetests für die Indienststellung ziviler 

Atomanlagen und ihre Sicherheit sowie die Lieferung von Ausgangsstoffen zur Herstellung 

medizinischer Radioisotope und ähnlicher medizinischer Anwendungen, kritischer Technologien zur 

radiologischen Umweltüberwachung sowie für die zivile nukleare Zusammenarbeit, insbesondere im 

Bereich Forschung und Entwicklung, 

b) die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei Raumfahrtprogrammen, 

c) die Bereitstellung unbedingt notwendiger Güter oder Dienstleistungen, wenn sie ausschließlich oder 

nur in ausreichender Menge von den in Absatz 1 genannten Personen bereitgestellt werden können, 
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d) die Tätigkeit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Union und der 

Mitgliedstaaten in Russland, einschließlich Delegationen, Botschaften und Missionen, oder 

internationaler Organisationen in Russland, die nach dem Völkerrecht Immunität genießen. 

e) den Kauf, die Einfuhr oder die Beförderung von Erdgas und Erdöl, einschließlich raffinierter 

Erdölerzeugnisse, sowie von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium und Eisenerz aus oder durch 

Russland in die Union, oder 

f) den Kauf, die Einfuhr oder die Beförderung von Kohle und anderen festen fossile Brennstoffen, die 

in Anhang XXII aufgeführt sind, bis 10. August 2022. 

(3) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über 

jede nach diesem Artikel erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung. 

(4) Die Verbote gemäß Absatz 1 gelten nicht für die Erfüllung — bis zum 10. Oktober 2022 — von 

Verträgen, die vor dem 9. April 2022 geschlossen wurden. 

 

C. Eintragung in ein Berufs- oder Handelsregister 

Ein aktueller Handelsregisterauszug oder Registerauszug gleichwertiger Art, der zum 

Zeitpunkt des Ablaufs der Teilnahmefrist nicht älter als drei Monate ist, liegt diesem Formblatt 

bei. 

D. Versicherungsnachweis 

Ein aktueller Versicherungsnachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung, der zum Zeitpunkt 

des Ablaufs der Teilnahmefrist nicht älter als drei Monate ist, liegt diesem Formblatt bei. 

Mindestbedingungen: Die Deckungssummen der Versicherungen müssen sich mindestens 

auf folgende Beträge je Versicherungsjahr zweifach maximiert belaufen:  

- Personenschäden: € 5.000.000,00  

- Sach- und Vermögensschäden: € 3.000.000,00  

Falls eine Versicherung bzw. die Versicherungen mit den geforderten Deckungssummen 

derzeit nicht besteht/bestehen, genügt die Vorlage einer unterschriebenen Eigenerklärung des 

Bieters, dass er im Auftragsfall bereit ist, eine entsprechende Versicherung bzw. 

entsprechende Versicherungen auf erstes Anfordern der Kreismäuse AöR abzuschließen und 

die Erklärung eines Versicherers in Kopie, dass dieser zum Abschluss einer entsprechenden 

Versicherung bzw. entsprechender Versicherungen mit dem Bieter bereit ist. 
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E. Finanzkennzahlen 

Aktuelle Finanzkennzahlen liegen dem Teilnahmeantrag in Form eines aktuellen 

Jahresabschlusses, einschließlich Gewinn- und Verlustrechnung; für das letzte 

abgeschlossene Geschäftsjahr bei. 

F. Bonitätsnachweis 

Ein Nachweis über das Bonitäts-Rating über die Ausfallwahrscheinlichkeit des Bewerbers 

nach DSGV- oder RSU-Standard oder anderer anerkannter Bonitätsindizes, der zum Zeitpunkt 

des Ablaufs der Teilnahmefrist nicht älter als drei Monate ist, liegt dem Teilnahmeantrag bei. 

Mindestbedingungen: Alle Bewerber müssen eine Mindestbonität (Ausfallwahrscheinlichkeit 

≤ 2,5 % p.a. oder gleichwertig) nachweisen. 

G. Referenzen 

Angabe von mindestens zwei vergleichbaren Referenzen (Einführung und dem Betrieb einer 

HR-Software) der letzten drei Jahre unter Einhaltung der in den nachfolgenden Tabellen 

geforderten Angaben.  

Mindestbedingungen: eine Referenz muss aus einer kommunalen Verwaltung oder aus 

anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes stammen. 

Referenz Nr. 1  

Name und Anschrift des 

Auftraggebers 

 

 

 

 

Ansprechpartner inkl. 

Telefonnummer 
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Kurzbeschreibung der Referenz  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeitraum der Leistungserbringung  

 

Auftragswert der erbrachten 

Leistung 

 

 

………………………..………….…. ……….€ 

netto 

 

Referenz Nr. 2  

Name und Anschrift des 

Auftraggebers 

 

 

 

 

Ansprechpartner inkl. 

Telefonnummer 
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Kurzbeschreibung der Referenz  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeitraum der Leistungserbringung  

 

Auftragswert der erbrachten 

Leistung 

 

 

………………………..………….…. ……….€ 

netto 

 

Soweit der Bewerber mehr als zwei Referenzen angeben möchte, kann dies unter Übernahme 

der vorstehenden Gliederung auf einer gesonderten Anlage erfolgen. Die Angabe weiterer 

Referenzen kann für die Wertung der Teilnahmeanträge relevant sein (vgl. Bekanntmachung 

und Allgemeine Bewerbungsbedingungen). 
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H. Ansprechpartner Projektleitung/ stellvertretende Projektleitung 

Als Projektleiter wird benannt: 

Name   

 

Titel  

 

Gesamtberufserfahrung   

 

Anzahl der durchgeführten 

vergleichbaren Projekte zur Einführung 

einer HR-Software 

 

 

Als stellvertretender Projektleiter wird benannt: 

Name   

 

Titel  

 

Gesamtberufserfahrung  

 

Anzahl der durchgeführten 

vergleichbaren Projekte zur Einführung 

einer HR-Software 

 

 

Wir versichern weiterhin, dass der benannte Projektleiter und der benannte stellvertretende 

Projektleiter bei der Durchführung der ausschreibungsgegenständlichen Leistungen zum 

Einsatz kommen und der deutschen Sprache mächtig sind.  
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Dies gilt vorbehaltlich der schriftlichen Zustimmung der Kreismäuse AöR zum Austausch des 

Personals, die die Kreismäuse AöR aus wichtigem Grund verweigern kann. 

I. Information und Einverständniserklärung nach DSGVO 

Im Hinblick auf die Verarbeitung unserer Daten im Rahmen des Vergabeverfahrens ist dem 

Teilnahmeantrag unsere Einverständniserklärung (Anlage 7, Information und 

Einverständniserklärung nach DSGVO) beigefügt. 

J. Sonstige Formblätter und Erklärungen 

Die in den Anlagen genannten Formblätter (Anlagen 4 – 6a zum Teilnahmeantrag) sind 

beigefügt, soweit dies auf uns als Bewerber zutrifft.  

K. Möglicher Ausschluss bei Abgabe wissentlich falscher Erklärungen 

Ich bin mir / wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung in meinem/unserem 

Teilnahmeantrag den Ausschluss von diesem Vergabeverfahren und von weiteren 

Vergabeverfahren zur Folge haben kann. 

 

_____________________, den ____________________ 

 

___________________________________________________________________ 

Person(en), die die Erklärung abgibt/abgeben, in Textform     
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Anlagen zum Teilnahmeantrag: 

Anlage 4: Formblatt für Bietergemeinschaften (soweit zutreffend) 

Anlage 5: Formblatt bei Einbeziehung von Unterauftragnehmern (soweit zutreffend) 

Anlage 5a: Formblatt Verpflichtungserklärung Unterauftragnehmer (soweit zutreffend) 

Anlage 6: Formblatt Eignungsleihe (soweit zutreffend) 

Anlage 6a: Verpflichtungserklärung Eignungsleihe (soweit zutreffend) 

Anlage 7: Information und Einverständniserklärung nach DSGVO 


